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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Spur-
führung eines Fahrzeugs, insbesondere Nutzfahr-
zeugs, bei dem seitliche Spurbegrenzungsmarkie-
rungen detektiert und zur Korrektur der Bewegungs-
richtung des Fahrzeugs in der markierten Fahrspur 
ausgewertet werden sowie eine Vorrichtung zur 
Durchführung dieses Verfahrens.

[0002] Aus DE 100 25 118 A1 ist ein Spurverlas-
senswarner bekannt, bei dem Spurbegrenzungsmar-
kierungen auf der Fahrbahn abgetastet werden. Hier-
durch wird erkannt, wenn das Fahrzeug links oder 
rechts unbeabsichtigt die markierte Spur verlässt.

[0003] Aus DE 195 07 957 C1 ist eine optische Ab-
tasteinrichtung seitlicher Fahrspurbegrenzungsmar-
kierungen bekannt, deren Erkennungssignale zur au-
tomatischen Spurhaltung des Fahrzeugs ausgewer-
tet werden. Die Korrektur der Fahrzeugbewegungs-
richtung wird hierbei durch selbsttätige Lenkeingriffe 
auf vorgegebene Werte eingeregelt.

[0004] Ferner sind Fahrdynamik-Regelsysteme zur 
Regelung der Fahrstabilität des Kraftfahrzeugs be-
kannt (DE 195 15 055 A1). Diese Regelsysteme wer-
den jedoch ausschließlich zur Stabilisierung des 
Fahrzeugs in kritischen Fahrsituationen im fahrdyna-
mischen Grenzbereich eingesetzt, um zu verhindern, 
dass das Fahrzeug unkontrollierbar wird.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Spurführung eines Fahr-
zeugs, insbesondere Nutzfahrzeugs der eingangs 
genannten Art zu schaffen, welche mit geringem Auf-
wand in einfacher Weise im Fahrzeug verwirklicht 
werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß beim 
Verfahren durch das Kennzeichen des Patentanspru-
ches 1 und bei der Vorrichtung durch das Kennzei-
chen des Patentanspruches 19 gelöst. Die Unteran-
sprüche beinhalten vorteilhafte Weiterbildungen der 
Erfindung.

[0007] Bei der Erfindung wird zur Korrektur der 
Fahrzeugbewegungsrichtung an wenigstens einem 
der Fahrzeugräder ein Bremseingriff durchgeführt. 
Hierdurch wird in Abhängigkeit von einem ungewoll-
ten Abdriften des Fahrzeugs in einfacher Weise eine 
Richtungskorrektur erzielt, durch welche das Fahr-
zeug innerhalb der Fahrspur geführt bleibt.

[0008] Driftet das Fahrzeug, z.B. nach links, in un-
gewollter Weise, d. h. ohne Betätigung eines Fahrt-
richtungsanzeigers, von der Fahrspur ab, erreicht 
man durch einen Bremseingriff am vorderen 
und/oder am hinteren rechten Rad eine Richtungs-
korrektur. Ferner kann durch Bremseingriff am vorde-

ren und/oder hinteren linken Rad des Fahrzeugs eine 
Richtungskorrektur erreicht werden, wenn das Fahr-
zeug nach rechts von der Fahrspur abdriftet. Der 
Bremseingriff an der jeweiligen Fahrzeugseite wird 
automatisch von einer Rechnereinrichtung einer 
Spurführungseinrichtung veranlasst, wenn das Fahr-
zeug einer Spurmarkierung zu nahe kommt oder die 
Spurmarkierung verlässt.

[0009] Vorzugsweise erfolgt die Dynamik der durch 
Bremseingriff bewirkten Richtungskorrektur in der 
Weise, dass sie für den Fahrer deutlich spürbar ist. 
Der Bremseingriff erfolgt jedoch so, dass er unterhalb 
der Schwelle eines fahrdynamisch kritischen Rich-
tungswechsels liegt. In bevorzugter Weise kommt 
eine gepulste Steuerung des Bremseingriffs bei der 
Fahrtrichtungskorrektur zum Einsatz. Der Fahrer wird 
hierdurch auf den Bremseingriff aufmerksam ge-
macht. Der Fahrer erhält damit eine deutliche Rück-
meldung. Ferner kann der Fahrer beispielsweise 
über optische, akustische oder haptische Signale, 
auf den die Fahrtrichtung korrigierenden Bremsein-
griff aufmerksam gemacht werden. Diese Signale 
werden insbesondere dann generiert, wenn kein ge-
pulster Bremseingriff vorgenommen wird.

[0010] Um zu verhindern, dass beispielsweise bei 
starkem Seitenwind oder geneigter Fahrbahn der zur 
Richtungskorrektur dienende Bremseingriff vom Fah-
rer nicht bemerkt wird und das Fahrzeug mit ständi-
gem richtungskorrigierendem Bremseingriff am Fahr-
bahnrand entlang fährt, ist der gepulste Bremseingriff 
und/oder das Fahrerwarnsignal derart ausgebildet, 
dass eine deutliche Wahrnehmung durch den Fahrer 
gewährleistet ist.

[0011] Die Dauer der spurführenden Richtungskor-
rektur erfolgt vorzugsweise solange, bis durch die 
Fahrtrichtung bzw. den Bewegungsvektor des Fahr-
zeugs ein definierter Rückführwinkel in Richtung 
Fahrbahnmitte eingehalten wird, wobei im wesentli-
chen ein gleichbleibender Spurabstand zur Fahr-
bahnmarkierung links und rechts vom Fahrzeug an-
gestrebt wird.

[0012] Die Richtungskorrekturen durch Bremsein-
griff werden so vorgenommen, dass sie immer vom 
Fahrer beherrscht und übersteuert werden können. 
Um unerwünschte Bremseingriffe gering zu halten, 
kann die Lenkbewegung des Fahrers mitausgewertet 
werden.

[0013] Zur Spurerkennung werden vorzugsweise 
bildverarbeitende Systeme oder Infrarotarray-Syste-
me als Spurerkennungseinrichtung verwendet. Ein 
unbeabsichtigtes Abkommen von der gewünschten 
Fahrtrichtung ergibt sich, wenn das Fahrzeug die 
Fahrspur verlässt oder verlassen hat oder aufgrund 
des vorhandenen Bewegungsvektors bzw. der Fahrt-
richtung des Fahrzeugs die Gefahr besteht, dass die 
2/7



DE 103 16 413 A1    2004.10.21
Fahrspur vom Fahrzeug verlassen wird, ohne dass 
dabei ein Fahrtrichtungsanzeiger betätigt worden ist. 
Eine Fahrtrichtungskorrektur durch den Bremseingriff 
zur Einhaltung der gewünschten Fahrtrichtung inner-
halb der Fahrspur soll nur dann erfolgen, wenn ein 
unbeabsichtigtes Abdriften von der gewünschten 
Fahrtrichtung erkannt wird. Die Fahrtrichtungskorrek-
tur durch den erfindungsgemäßen Eingriff soll nur in 
normalen Fahrsituationen erfolgen, d.h. nicht im fahr-
dynamischen Grenzbereich des Fahrzeugs, inner-
halb welchem z.B. Fahrdynamik-Regelsysteme zur 
Wiedergewinnung der Fahrstabilität des Fahrzeugs 
gezielte Radbremsungen veranlassen.

[0014] Zur normalen Fahrsituation im obigen Sinne, 
bei welcher eine erfindungsgemäße Spurführung des 
Fahrzeugs durchgeführt wird, gehört auch eine Not-
bremsung, insbesondere bei voll angesteuerten Rad-
bremsen. In diesem Fall wird bei einem Abdriften von 
der gewünschten Fahrtrichtung innerhalb der Fahr-
spur gemäß der Erfindung durch eine entsprechende 
Verringerung des Notbremseingriffes an einzelnen 
Rädern die gewünschte Fahrtrichtungskorrektur er-
reicht.

[0015] Wenn beispielsweise bei einer Notbremsung 
ein Abdriften von der gewünschten Fahrtrichtung 
nach links stattfindet, wird die Bremskraft des Brem-
seingriffes am linken vorderen und/oder hinteren Rad 
verringert, wodurch eine Fahrzeugbewegungskorrek-
tur nach rechts erreicht wird.

[0016] Wenn bei einer Notbremsung die Radbrem-
sen noch nicht voll angesteuert sind und ein Abdriften 
von der gewünschten Fahrtrichtung erfolgt, ist ein 
kombiniertes Steuerungsverfahren der Bremsen von 
Vorteil. Hierbei wird auf einer Fahrzeugseite die Kraft 
des Bremseingriffes erhöht und auf der anderen 
Fahrzeugseite die Kraft des Bremseingriffes verrin-
gert. Eine derartige Steuerung der Bremsung ist dann 
erforderlich, wenn durch die zusätzliche Radbrem-
sung aufgrund der Fahrtrichtungskorrektur durch 
Bremseingriff eine volle Bremsenansteuerung an ei-
nem oder an mehreren Rädern auftritt, oder wenn ein 
Anti-Blockier-System des Fahrzeugs dabei eingreift.

[0017] Das Anti-Blockier-System des Fahrzeugs hat 
Priorität vor der Korrektur der Fahrzeugbewegungs-
richtung, d.h. die Wirkungsweise eines vorhandenen 
Anti-Blockier-Systems bleibt bei allen die Fahrzeug-
bewegungsrichtung korrigierenden Bremseingriffen 
erhalten.

[0018] In bevorzugter Weise kann ein Fahrdyna-
mik-Regelsystem, welches serienmäßig im Fahrzeug 
vorhanden ist, zur Steuerung des Bremseingriffes an 
den einzelnen Rädern verwendet werden. Bekannte 
Fahrdynamik-Regelsysteme zur Regelung der Fahr-
stabilität des Fahrzeugs verfügen über Lenkwinkel- 
und Gierratensensoren und können die einzelnen 

Fahrzeugräder abbremsen. Hierzu ist die insbeson-
dere bildverarbeitende Abtasteinrichtung zur Spurer-
kennung mit dem im Fahrzeug vorhandenen Fahrdy-
namik-Regelsystem verbunden. Das Fahrdyna-
mik-Regelsystem ist mit zusätzlichen Regelalgorith-
men ausgestattet, die auf Anforderung des Spurer-
kennungssystems eine Fahrtrichtungskorrektur 
durch Bremseingriff an den einzelnen Rädern ermög-
lichen bzw. veranlassen. Dabei können die Signale, 
welche das Fahrdynamik-Regelsystem von den vor-
handenen Lenkwinkel- und Gierratensensoren er-
hält, zusätzlich für die Durchführung der Richtungs-
korrektur innerhalb der Spurbegrenzungsmarkierun-
gen ausgewertet werden.

[0019] Die Häufigkeit und Intensität der Fahrtrich-
tungskorrekturen kann in einer Rechnereinheit im 
Hinblick auf zu hohen Bremsenverschleiß und/oder 
Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs ausgewertet wer-
den. Um einen zu hohen Bremsenverschleiß
und/oder eine Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs zu 
vermeiden, können in Abhängigkeit von der Auswer-
tung andere Maßnahmen, beispielsweise eine Infor-
mation des Fahrers, Halters oder Spediteurs aktiviert 
werden, um dem entgegenzuwirken. Ein Bremsen-
verschleiß kann beispielsweise dadurch ausge-
schlossen werden, dass verschleißfreie Bremssyste-
me eingesetzt werden.

[0020] Anhand der Figuren wird die Erfindung noch 
näher erläutert:  
Es zeigt

[0021] Fig. 1 in schematischer Darstellung einen 
Teil einer Fahrstrecke eines Fahrzeugs innerhalb ei-
ner Spur auf einer Fahrstraße; und

[0022] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Ausfüh-
rungsbeispiels für die Spurführung eines Fahrzeugs 
gemäß der Erfindung.

[0023] In der Fig. 1 ist schematisch eine Fahrbahn, 
beispielsweise in einer Richtung einer zweispurigen 
Autobahn dargestellt. Es kann sich auch um eine 
Fahrstraße mit Gegenverkehr handeln. Die Fahrspur, 
in welcher ein Fahrzeug 7 gefahren wird, ist durch 
seitliche Begrenzungsmarkierungen 5 und 6 vorge-
geben. Das Fahrzeug 7 wird in der von den beiden 
Begrenzungsmarkierungen 5 und 6 vorgegebenen 
Fahrspur gefahren. Am Fahrzeug 7 ist eine Spurer-
kennungseinrichtung 2 in bekannter Weise angeord-
net. Es kann sich hierbei beispielsweise um einen 
Spurverlassenswarner, wie er aus der DE 100 25 118 
A1 bekannt ist, oder um eine optische Abtasteinrich-
tung, wie sie aus der DE 195 07 957 C1 bekannt ist, 
handeln. Die Spurerkennungseinrichtung 2 liefert 
eine Information über die Abstände des Fahrzeugs 7
zur linken Fahrspurmarkierung 6 und zur rechten 
Fahrspurmarkierung 5. Ferner kann die Spurerken-
nungseinrichtung einen Abdriftwinkel erfassen, den 
3/7



DE 103 16 413 A1    2004.10.21
eine Fahrzeugbewegungsrichtung 8 gegenüber der 
von den Begrenzungsmarkierungen 5 und 6 festge-
legten Fahrspur hat. Die Spurerkennungseinrichtung 
2 ist an eine Spurführungseinheit 1 angeschlossen, 
welche die von der Spurerkennungseinrichtung 2 ge-
lieferten Signale mit den Informationen für den linken 
und rechten Spurabstand und/oder für den Abdrift-
winkel zum Fahrspurverlauf auswertet.

[0024] Aus der Auswertung ergibt sich, ob ein Brem-
seingriff zur Fahrtrichtungskorrektur erforderlich ist. 
Wenn die Spurführungseinrichtung 1 eine Fahrtrich-
tungskorrektur für erforderlich bestimmt, wird in Ab-
hängigkeit von den Signalen der Spurerkennungsein-
richtung 2 eine Sollwinkeländerung der Fahrzeugbe-
wegungsrichtung 8 festgelegt und ein diese Winke-
länderungsinformation enthaltendes Signal an eine 
Einheit 3 zur Einzelradbremsung weitergeleitet. Die-
se Einheit 3 zur Einzelradbremsung kann ein im 
Fahrzeug installiertes Fahrdynamik-Regelsystem 
sein, welches zusätzlich Signale von Lenkwinkel- 
und Gierratensensoren auswertet. Die Einheit 3 steu-
ert die einzelnen Radbremsen entsprechend an, wo-
bei unterstützende Lenkbewegungen oder übersteu-
ernde Lenkbewegungen des Fahrers mitausgewertet 
werden.

[0025] Der jeweils vorgegebene Rückführwinkel 
gibt die Sollbewegung des Fahrzeugs zur Fahrspur-
mitte hin an. Der Rückführwinkel ist also der ge-
wünschte Winkel zwischen der Fahrzeugbewe-
gungsrichtung und der Richtung der Fahrspur. Zur 
Einregelung des Rückführwinkels können beispiels-
weise Gierratensensoren verwendet werden.

[0026] Die Dauer der Richtungskorrektur erfolgt so 
lange, bis die Bewegungsrichtung 8 des Fahrzeugs 
einen definierten Rückführwinkel einnimmt. Dieser 
Rückführwinkel kann beispielsweise einen festen ge-
eigneten parametrischen Wert haben. In einer Re-
cheneinheit kann der Rückführwinkel abhängig von 
vorhergehenden, die Bewegungsrichtung korrigie-
renden Bremseingriffen stetig neu berechnet werden. 
Beispielsweise kann der Rückführwinkel stetig verrin-
gert werden, wenn ein Fahrverhalten des Fahrzeugs 
7, wie es in Fig. 1 schematisch dargestellt ist, sich er-
gibt. Dabei wird abwechselnd links und rechts von 
der Fahrbahnmitte eine Richtungskorrektur vorge-
nommen. Der definierte Rückführwinkel kann auch 
erhöht werden, wenn wiederholt eine Richtungskor-
rektur in die gleiche Richtung erforderlich war. Ferner 
kann der Rückführwinkel in Abhängigkeit vom Kur-
venradius oder der Breite der Fahrbahn vorgegeben 
werden.

[0027] Die Richtungskorrekturen werden so vorge-
nommen, dass sie immer vom Fahrer beherrschbar 
und übersteuerbar sind. Um unerwünschte Brem-
seingriffe gering zu halten, können die Lenkbewe-
gungen des Fahrers mitausgewertet werden.

[0028] Bei einer vereinfachten Ausführungsform 
kann anstelle der Einregelung bestimmter Fahrtrich-
tungs-Winkeländerungen bei bekannten Fahrzeug-
parametern auch eine gesteuerte Bremsvorgabe der 
einzelnen Räder ohne überlagerte Regelung der ge-
wünschten Winkeländerung der Fahrtrichtung erfol-
gen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Spurführung eines Fahrzeugs, 
bei dem seitliche Spurbegrenzungsmarkierungen de-
tektiert und zur Korrektur der Bewegungsrichtung 
des Fahrzeugs ausgewertet werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Korrektur der Fahrzeugbe-
wegungsrichtung an wenigstens einem der Fahrzeu-
gräder ein Bremseingriff durchgeführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eines der Fahrzeugräder 
an einer Fahrzeugseite gebremst wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass an der einen Fahrzeugseite 
wenigstens eines der Räder stärker gebremst wird 
als an der anderen Fahrzeugseite.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Bremseingriff un-
terhalb der Schwelle eines fahrdynamisch kritischen 
Richtungswechsels durchgeführt wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein gepulster Brem-
seingriff auf das wenigstens eine Rad zur Einwirkung 
gebracht wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Korrektur der 
Fahrzeugbewegungsrichtung ein durch den Fahrer 
erkennbares Signal erzeugt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dauer der Korrek-
tur der Fahrzeugbewegungsrichtung in Abhängigkeit 
von einem vorbestimmten Rückführwinkel festgelegt 
wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 

Bezugszeichenliste

1 Spurführungseinheit
2 Spurerkennungseinrichtung
3 Einzelradbremseinheit
4 Fahrbahn
5 Spurbegrenzungsmarkierung
6 Spurbegrenzungsmarkierung
7 Fahrzeug
8 Fahrzeugbewegungsrichtung
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dadurch gekennzeichnet, dass der Rückführwinkel 
während der Korrektur der Fahrzeugbewegungsrich-
tung stetig neu eingestellt wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Rückführwinkel in Abhän-
gigkeit vom Fahrbahnverlauf neu eingestellt wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur der 
Fahrzeugbewegung außerhalb fahrdynamischer 
Grenzbereiche, bei denen die Fahrstabilität des 
Fahrzeugs geregelt wird, durchgeführt wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur der 
Fahrzeugbewegungsrichtung durch Bremseingriffe 
an den einzelnen Rädern durchgeführt wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der die Korrektur 
der Fahrzeugbewegungsrichtung bewirkende Brem-
seingriff an einem Rad oder mehreren Rädern des 
Fahrzeugs mittels eines im Fahrzeug vorhandenen 
Fahrdynamik-Regelsystems durchgeführt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremseingriffe 
an den einzelnen Rädern dann durchgeführt werden, 
wenn ein vorbestimmter Wert des Abdriftwinkels oder 
ein vorbestimmter Abstand zur Spurbegrenzungs-
markierung unterschritten oder die Spurbegren-
zungsmarkierung von wenigstens einem der Fahr-
zeugräder berührt oder überfahren wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Not-
bremsung zur Korrektur der Fahrzeugbewegungs-
richtung die Bremseinwirkung an wenigstens einem 
Rad an einer Fahrzeugseite verringert wird oder die 
Bremswirkung an wenigstens einem Rad an einer 
Fahrzeugseite erhöht und an der anderen Fahrzeug-
seite an wenigstens einem Rad verringert wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremseingriffe 
eines Anti-Blockier-Systems Priorität gegenüber den 
Bremseingriffen bei der Korrektur der Fahrzeugbe-
wegungsrichtung haben.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur der 
Fahrzeugbewegungsrichtung bei nicht betätigtem 
Fahrtrichtungsanzeiger aktiviert wird.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Häufigkeit und 
Intensität der Bremseingriffe bei der Korrektur der 
Fahrzeugbewegungsrichtung gespeichert und/oder 
ausgewertet werden.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass Lenkwinkel- 
und/oder Gierrateninformationen enthaltende Signa-
le bei der Korrektur der Fahrzeugbewegungsrichtung 
mitausgewertet werden.

19.  Vorrichtung zur Spurführung eines Fahr-
zeugs mit einer Spurerkennungseinrichtung, welche 
zu beiden Seiten des Fahrzeugs Fahrspurmarkierun-
gen abtastet und eine an die Spurerkennungseinrich-
tung angeschlossene Spurführungseinheit, welche 
aus den Abtastsignalen der Spurerkennungseinrich-
tung Signale für eine Spurführung des Fahrzeugs er-
zeugt, dadurch gekennzeichnet, dass die Spurfüh-
rungseinheit (1) an eine Einheit (3) zur Einzelrad-
bremsung angeschlossen ist, welche in Abhängigkeit 
von den Spurführungssignalen Bremseingriffe an 
den einzelnen Fahrzeugrädern durchführt.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spurerkennungseinrichtung 
(2) Abstandssignale erzeugt, welche eine Information 
über den Fahrzeugabstand zu den Fahrspurmarkie-
rungen (5, 6) an beiden Fahrzeugseiten beinhaltet.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spurerkennungsein-
richtung (2) ferner einen Abdriftwinkel, welcher die 
Winkelabweichung des Fahrzeugs (7) von der Rich-
tung der Fahrspur angibt, erfasst.

22.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 19 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass die Einheit (3) zur 
Einzelradbremsung als Fahrdynamik-Regelsystem 
ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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